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Bei Notfällen auf Reisen hilft Ihnen unser 24-
Stunden-Notruf-Service. Zu jeder Zeit, weltweit, 
rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feierta-
gen.

Notruf-Service auf Reisen
❍	 Aus dem Ausland: Vorwahl für Deutsch-	
	 land 	 + (180) 5 256 256

Weltweiter Notruf-Service auf Reisen

❍	 Aus Deutschland: (0180) 5 256 256 
	 (0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen 	
	 Festnetz; abweichende Preise aus dem 	
	 Mobilfunk)
❍	 Bei Anrufen aus dem Ausland beachten Sie 	
	 bitte die jeweilige Vorwahl für Deutschland.

Diese besondere Dienstleistung steht allen Ver-
sicherten der HanseMerkur zur Verfügung.

B 	Reise-Rücktrittskosten-Versiche-	
	r ung und Urlaubsgarantie 
	 (Reiseabbruch-Versicherung)
1. 	Bei der Buchungsstelle ist eine unverzügliche 

Stornierung erforderlich, um die Stornokosten 
so gering wie möglich zu halten! Höhere Stor-
nokosten werden nicht erstattet, wenn Sie auf-
grund Nichteintritt einer erhofften Besserung 
oder Heilung die Reise zu spät stornieren!

2.	Bei einem Schadenfall über 300,– EUR können 
Sie sich einen Vordruck für eine Schadenan-
zeige mit ärztlichem Attest unter Tel. 
(0  40)  41 19  - 23 00 anfordern oder unter www.
hmrv.de/schadenformulare ausdrucken. Bei ge-
ringfügigeren Schadenfällen reicht ein formlo-
ses ärztliches Attest mit Angabe der Diagnose 
und der Behandlungsdaten.

3.	Der HanseMerkur sind folgende weitere Unter-
lagen einzureichen:
❍	Sämtliche Buchungs- und Stornierungsunter-

lagen im Original
❍	Bezahlte Original-Kostennachweise
❍	Ärztliche Bescheinigungen mit Angabe der 

Diagnose und der Behandlungsdaten (bei der 
Urlaubsgarantie: die ärztliche Bescheinigung 
eines Arztes vom Reiseort)

❍	Bei Todesfall eine Kopie der Sterbeurkunde
❍	Bei Arbeitsplatzverlust eine Bescheinigung 

des Arbeitgebers über die betriebsbedingte 
Kündigung sowie eine Bescheinigung der 
Bundesagentur für Arbeit über den Beginn 
der Arbeitslosigkeit (gilt nur bei Reise-Rück-
tritt)

❍	Bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus 
der Arbeitslosigkeit heraus eine Bescheini-
gung des neuen Arbeitgebers über den Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses sowie eine Be-
scheinigung der Bundesagentur für Arbeit 
über den Änderungsbescheid (gilt nur bei 
Reise-Rücktritt)

❍	Bei Arbeitsplatzwechsel Bescheinigungen des 
alten und neuen Arbeitgebers (gilt nur bei 
Reise-Rücktritt) inkl. des Nachweises zur Pro-
bezeit

❍	Bei notwendigen Wiederholungen von nicht 
bestandenen Prüfungen eine Bescheinigung 
der Universität/Fachhochschule/College 
(gilt nur bei Reise-Rücktritt)

❍	Bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zur 
Wehrübung oder zum Zivildienst Bescheini-
gung der staatlichen Stelle (gilt nur bei Reise-
Rücktritt)

Wenn Sie aus Ihrer Reiseversicherung Ansprü-
che geltend machen, beachten Sie bitte Folgen-
des: 

Im Schadenfall benötigen wir grundsätzlich 
folgende Unterlagen:
1.	Kopie der Buchungsbestätigung des Veran-

stalters
2.	Kopie des Versicherungsnachweises
3.	Zur Überweisung des eventuellen Erstattungs-

betrages die Angabe der Bankverbindung 
	 des Empfängers (bei Auslandsüberweisungen 

die IBAN-Nummer und den BIC-Code)
4.	Die jeweils unter A–E genannten weiteren 

Unterlagen

A  Reise-Krankenversicherung
1. 	Als Kostennachweise sind bezahlte Originalbe-

lege einzureichen, die folgende Angaben enthal-
ten müssen:
❍	Namen und Anschrift des Patienten,
❍	Namen und Anschrift des Behandlers/Arz-

tes,
❍	Krankheitsbezeichnung,
❍	Behandlungszeitraum,
❍	Einzelleistungen des Arztes/Krankenhauses,
❍	genaue Bezeichnung der ausländischen Wäh-

rung.
2.	Bei stationärer Behandlung ist sofort der Not-

ruf-Service unter der Tel. (0180)  5 256 256 
(0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz; abweichende Preise aus dem Mobilfunk) 
zu verständigen (unter Angabe der Versiche-
rungsnummer, ggf. des Reiseveranstalters).

3.	Ein medizinisch sinnvoller und ärztlich angeord-
neter Krankenrücktransport wird ausschließlich 
von den Spezialisten unseres weltweiten Notruf-
Service auf Reisen organisiert.	  
Dieser ist rund um die Uhr aus Deutschland un-
ter der Tel. (0180)  5 256 256 (0,14 EUR pro 
Minute aus dem deutschen Festnetz; abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunk) erreichbar. 
Bei Anrufen aus dem Ausland beachten Sie 
bitte die jeweilige Vorwahl für Deutschland.

C 	ReiseGepäck-versicherung
1. 	Schäden durch strafbare Handlungen Dritter 

müssen Sie unverzüglich der für den Schadenort 
zuständigen Polizeidienststelle anzeigen. Bitte 
lassen Sie sich das vollständige Polizeiprotokoll 
aushändigen und reichen uns dieses im Origi-
nal ein.

2.	Schäden während der Beförderung durch ein 
Beförderungsunternehmen müssen Sie dort un-
verzüglich anzeigen. Bitte lassen Sie sich von 
dem Beförderungsunternehmen eine Bescheini-
gung über die Anzeige ausstellen und reichen 
uns diese im Original ein.

3.	Schäden in einem Beherbergungsbetrieb müs-
sen Sie auch der Leitung dieses Betriebes mel-
den. Bitte lassen Sie sich von dem Beherber-
gungsbetrieb eine Bescheinigung über die Mel-
dung ausstellen und reichen uns diese im Origi-
nal ein.

4.	Nehmen Sie an einer Pauschalreise teil, bitten 
wir Sie, den Schaden zusätzlich dem Reiseleiter 
zu melden. Bitte lassen Sie sich von dem Reise-
leiter eine Bescheinigung über die Meldung 
ausstellen und reichen uns diese im Original 
ein.

D 	Notfall-Versicherung
Die Leistungen aus dieser Versicherung erbringen 
wir über unseren weltweiten Notruf-Service auf 
Reisen. Dieser ist rund um die Uhr aus Deutsch-
land unter der Tel.-Nr. (0180) 5 256 256 (0,14 
EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz; ab-
weichende Preise aus dem Mobilfunk) erreichbar. 
Bei Anrufen aus dem Ausland beachten Sie bitte 
die jeweilige Vorwahl für Deutschland.

E 	Reise-Unfallversicherung
1. 	Bei einem Unfall ist unverzüglich ein Arzt aufzu-

suchen.
2.	Der Unfall ist unverzüglich der HanseMerkur 

Reiseversicherung AG zu melden.
3.	Ein Unfall mit Todesfolge ist innerhalb von 48 

Stunden der HanseMerkur Reiseversicherung 
AG anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn der 
Unfall selbst bereits angezeigt wurde.

Wichtige Hinweise im Schadenfall


